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Zulassung: Bei der Bewerbung ist eine Zulassung im Rahmen der Här-
tequote möglich, wenn Bewerberinnen bzw. Bewerber die Pflege von 
Angehörigen übernommen haben und sie dadurch an den Studienort 
Hamburg gebunden sind. Bei der Berechnung der Wartezeit zählt die 
Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen mit. Ist trotz Zulassung 
die Immatrikulation wegen Pflege eines Angehörigen nicht möglich, 
kann sich die Bewerberin bzw. der Bewerber (bis zur Dauer von drei 
Jahren) zu einem späteren Semester ohne erneute Zulassung immatri-
kulieren.

Immatrikulation: Studierende, die wegen eines pflegebedürftigen An-
gehörigen exmatrikuliert waren, werden bis zur Dauer von drei Jahren 
ohne erneutes Zulassungsverfahren wieder immatrikuliert.

Rückmeldung: Schwierigkeiten, die durch die Betreuung eines pflege-
bedürftigen Angehörigen entstehen, können als Gründe für eine ver-
spätete Rückmeldung geltend gemacht werden.

Beurlaubung: Die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen 
wird als Grund für die Beurlaubung bis zu drei Jahre bzw. sechs  
Semester anerkannt.

Teilzeitstudium: Studierende mit pflegebedürftigen Angehörigen  
können den Teilzeitstatus beantragen. 

Lehrveranstaltungen: Der unabwendbare Ausfall der Betreuung von 
pflegebedürftigen Angehörigen ist bei entsprechendem Nachweis als 
Grund für das Versäumnis anzuerkennen. 
Bei ausreichender Begründung sollen Kompensationsmöglichkeiten für 
verpasste Sitzungen angeboten werden. Bei der Planung von Lehran-
geboten, insbesondere Pflichtveranstaltungen, sollen die besonderen 
Bedürfnisse von Studierenden mit Pflegeaufgaben berücksichtigt wer-
den. Diese Studierenden sollten bevorzugt in jene Lehrveranstaltungen 
eingebucht werden können, die sich in einem für sie passenden Zeit-
fenster befinden.
Die Fakultäten sollten verstärkt die Möglichkeiten des E-Learnings nut-
zen, da dies die Flexibilisierung der Studienorganisation auch für Stu-
dierenden mit Familie unterstützt.

Prüfungen: Der unabwendbare Ausfall durch Betreuung von pflegebe-
dürftigen Angehörigen ist bei entsprechendem Nachweis (z.B. Beschei-
nigung der Ärztin/des Arztes oder der Betreuungseinrichtung/-person) 
als triftiger Grund für das Versäumnis bzw. den Rücktritt  
anzuerkennen. 

Beispiel-Maßnahmen  
für Studierende Mit Pflege- 
verantwortung

Infopaket „Wie Sorge ich vor?“

Damit Studium mit Familienverantwortung gelingt, bietet die Universi-
tät Hamburg verschiedene Möglichkeiten zur familienfreundlichen
Studienorganisation. Ob Studierende für ihre Zulassung zum Studium 
einen Härtefallantrag stellen können oder während des Studiums auf-
grund der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger Urlaubssemester 
oder ein Teilzeitstudium beantragen, hängt von ganz unterschiedlichen
individuellen Bedingungen ab. Auch die Möglichkeiten einer
familienfreundlichen Seminarplanung sind in den einzelnen  
Fachbereichen zahlreich. Alle Unterstützungsmaßnahmen und Kontakte 
sind abrufbar auf der Website des Familienbüros.

Mehr Informationen:  www.uni-hamburg.de/familienbuero

Studieren mit Pflegeaufgaben
Informationen im Netz

• Handout zum Thema
• Notfallmappe " Ich bin vorbereitet"
• Infobroschüre "Ich sorge vor?“
• Hinweis auf zahlreiche Informationen der Beratungsstelle für rechtliche
   Betreuung und Vorsorgevollmacht in Hamburg.
• Hinweis auf Informationen zur rechtlichen Betreuung auf den Seiten der
   Stadt Hamburg.
• Download unter: www.uni-hamburg.de/familienbuero/pflege

Svenja Saure, Referentin im Familienbüro, hat im Herbst 2016 an einer
Schulung zum/zur „Betrieblichen Vereinbarkeitslotsen/in Pflege und
Beruf“ der ‚Hamburger-Allianz für Familien“ teilgenommen.
Die Inhalte sind auch für die Beratung Studierender mit
Pflegeverantwortung sehr nützlich.

Pflegelotse/in

In den Jahren 2016 und 2017 wurde zur jährlich wiederkehrenden hoch-
schulübergreifenden Veranstaltung Studieren mit Familie jeweils auch ein
Schwerpunkt-Vortrag zum Thema Angehörigenpflege gehalten.

Z.B. Studieren Mit Familie
Veranstaltungen

Studierende erbringen neben ihrem Studium oft Pflege, Betreuung und
Unterstützung für eine ihnen nahe stehende Person. Sie übernehmen
maßgebliche Pflegeaufgaben und tragen große Verantwortung. Meist
kümmern Sie sich um einen Elternteil, einen Bruder oder eine Schwester,
die Großeltern oder andere nahe stehende Personen mit
Gesundheitsbeeinträchtigungen, die der Pflege, Betreuung und
Unterstützung bedürfen.

Studierende mit Pflegeaufgaben  wissen oft nicht, dass ihnen unterstützende
Maßnahmen zur Vereinbarkeit dieser Familienverantwortung
mit dem Studium an der UHH zur Verfügung stehen. Häufig bleibt die
Pflegeverantwortung von Studierenden im Verborgenen. Manchmal suchen
Studierende erst Beratungseinrichtungen auf, wenn das erfolgreiche
Studium durch die zusätzlichen Aufgaben bereits gefährdet ist.

Seit dem Jahr 2014 wird das Thema Angehörigenpflege daher an der
Universität Hamburg vermehrt in den Fokus genommen. So wurden die
„Empfehlungen zur Vereinbarkeit“ um den Aspekt Angehörigenpflege
erweitert. Die Informations-Veranstaltung „Studieren mit Kind“ wurde
umbenannt in „Studieren mit Familie“, um die Studierenden mit
Pflegverantwortung mit einzuschließen und für die Thematik auf dem
Campus zu sensibilisieren. Ebenwfalls wurde eine neue Rubrik  
„Pflege von Angehörigen – Unterstützung für Studierende“ auf der  
Website des Familienbüros implementiert.
 

• Jährliche uniweite Austauschplattform „Familiengerechte Gestaltung  
   des Studiums“
• Sammlung Best-Practice-Beispiele zur familiengerechten Gestaltung  
   des Studiums
• Hochschulübergreifendes Netzwerk – Regelmäßiger Austausch u.a. zum  
   Thema Angehörigenpflege und gemeinsame Veranstaltungen mit  
   den Familienbüros Hamburger Hochschulen sowie weiteren Kooperations-   
   partnerinnen und -partnern, z.B. Exzellenzclustern und Hochschulsport.

Studierende mit Pflegeaufgaben  
in den Blick nehmen

Vernetzung und Austausch

Empfehlungen Zur Vereinbarkeit 
von Studium und famile

Studierende mit Pflege- 
Aufgaben unterstützen

Vorträge und
Info-Stände über:

- Finanzierung
- Organisation
- Anlaufstellen

Das Familienbüro der Universität Hamburg und
das Studierendenwerk Hamburg laden ein:

Studium mit Erziehungs- und
Pflegeaufgaben vereinbaren

Wo?
Von-Melle-Park 2, Eingang C,
20146 Hamburg

Wann? 
10.11.2017 | 10-13 Uhr

Studieren
mit Familie

www.studierendenwerk-hamburg.de ↷  Familienservice

Mehr Infos auf den Websites der teilnehmenden Hochschulen sowie unter:
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Ärztin/des Arztes oder der Betreuungseinrichtung/-person) als triftiger Grund für das Ver-
säumnis bzw. den Rücktritt anzuerkennen. 

Empfehlung: 

Die besonderen Erschwernisse und Gesundheitsrisiken Schwangerer sollen in der Gestaltung 
der Prüfungssituation berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, stillenden Müttern Stillpau-
sen während längerer Prüfungen zu gewähren.  

Sind Prüfungstermine ausschließlich außerhalb der regulären Öffnungszeiten von Betreuungs-
einrichtungen angesetzt, sollen Studierenden, die keine Betreuungsmöglichkeit haben, soweit 
es organisatorisch möglich ist, ein Alternativtermin und/oder eine andere Prüfungsform ange-
boten werden. Des Weiteren sind sie auf die flexiblen Betreuungsangebote z.B. des Studieren-
denwerks aufmerksam zu machen. 

III. Wege der Beratung:  
Bei Fragen und Problemen zum Studieren mit Familie sind die Studienbüros die erste Anlauf-
stelle für Studierende. 

Bei Schwierigkeiten und Benachteiligungen aufgrund von Schwangerschaft, Kinderziehung 
oder Betreuungsaufgaben im Studium stehen im zweiten Schritt das Familienbüro der Univer-
sität Hamburg, die Zentrale Studienberatung und Psychologische Beratung, die studentische 
Initiative UniEltern und die Sozialberatung des Studierendenwerkes zur Verfügung.

Universität Hamburg · Tor zur Welt der Wissenschaft 

Mittelweg 177 · D-20148 Hamburg · www.uni-hamburg.de
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Studierende im Teilzeitstatus erhalten kein Bafög. Für weitere Informationen zu Teilzeitstatus 
und Bafög wenden Sie sich bitte an das Studierendenwerk. 

II. Studium 
Ansprechpartner/innen:  
Bei allen Fragen rund um Ihr Studienfach ist das jeweilige Studienbüro die erste Anlauf-
stelle: www.uni-hamburg.de/studienbuero . 

Lehrveranstaltungen 

Verbindlich: 

Analog zu den Bestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen Krankheits-
zeiten des Kindes wie bei eigener Krankheit als Nachweis für fehlende Anwesenheitszeiten 
oder Verzögerungsgründe bei der Erbringung von Studienleistungen anerkannt werden. Der 
unabwendbare Ausfall der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ist bei 
entsprechendem Nachweis (z.B. Bescheinigung der Ärztin/des Arztes oder der Betreuungsein-
richtung/-person) als Grund für das Versäumnis anzuerkennen. 

 Empfehlung:  

Bei ausreichender Begründung soll Studierenden mit Familienverpflichtung  Kompensations-
möglichkeiten für verpasste Sitzungen angeboten werden, um das Qualifikationsziel des Mo-
duls zu erreichen. Während der Lehrveranstaltungen sind Stillpausen zu gewähren, die sich 
nicht auf die Anwesenheitspflicht auswirken. 

Empfohlen: 

Bei der Planung von Lehrangeboten, insbesondere Pflichtveranstaltungen, sollen die besonde-
ren Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern oder Pflegeaufgaben berücksichtigt werden. 
Diese Studierende sollten bevorzugt in jene Lehrveranstaltungen eingebucht werden können, 
die sich in einem für sie passenden Zeitfenster befinden.  

Die Fakultäten sollten verstärkt die Möglichkeiten des E-Learnings nutzen, da dies die Flexibili-
sierung der Studienorganisation auch für Studierenden mit Familie unterstützt. 

Prüfungen 

Verbindlich: 

Die Hochschulprüfungsordnungen haben die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit 
Kindern zu berücksichtigen (vgl. HmbHG § 60 (2)Ziff.16). Prüfungsordnungen haben zudem die 
allgemeinen Mutterschutzfristen und -bestimmungen sowie die rechtlichen Regelungen zu 
Elternzeiten zu berücksichtigen.  

Analog zu den Bestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern müssen Krank-
heitszeiten des Kindes als Versäumnis- bzw. Rücktrittsgrund von der Prüfung wie bei eigener 
Krankheit gehandhabt werden. Der unabwendbare Ausfall der Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen ist bei entsprechendem Nachweis (z.B. Bescheinigung der 

Universität Hamburg · Tor zur Welt der Wissenschaft 

Mittelweg 177 · D-20148 Hamburg · www.uni-hamburg.de
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Ist trotz Zulassung die Immatrikulation wegen Betreuung oder Pflege eines Kindes oder eines 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen nicht möglich, kann sich die Bewerberin bzw. der 
Bewerber (bis zur Dauer von drei Jahren) zu einem späteren Semester ohne erneute Zulassung 
immatrikulieren. Dies ist mit einer Garantie auf einen Studienplatz gleichzusetzen.  

Immatrikulation 

Studierende, die wegen der Betreuung eines Kindes oder eines pflegebedürftigen Angehöri-
gen exmatrikuliert waren, werden bis zur Dauer von drei Jahren ohne erneutes Zulassungsver-
fahren wieder immatrikuliert, wenn sie sich spätestens zwei Semester nach Wegfall des o.g. 
Grundes wieder einschreiben. 

Rückmeldung 
Schwierigkeiten, die auf Grund von Schwangerschaft, Geburt und Kinderbetreuung sowie 
durch die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen entstehen, können als Gründe für 
eine verspätete Rückmeldung geltend gemacht werden. Die Gebühren für eine verspätete 
Rückmeldung sind der aktuellen Gebührenordnung zu entnehmen. 

Beurlaubung 

Elternzeiten und die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen werden als Gründe für 
die Beurlaubung bis zu drei Jahre bzw. sechs Semesteranerkannt. Mutterschutz bzw. Schwan-
gerschaft kann ebenfalls als Beurlaubungsgrund geltend gemacht werden, wenn die Studierfä-
higkeit aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt bzw. nicht gegeben ist. Tritt der Grund für 
die Beurlaubung im laufenden Semester ein, kann die Beurlaubung auch außerhalb der Rück-
meldefristen, d.h. im laufenden Semester, beantragt werden. Bei ausreichender Begründung, 
z.B. wegen chronischer Krankheit des Kindes, sind weitere Urlaubsemester möglich. Urlaubs-
semester zählen nicht als Fachsemester, z.B. für die Einhaltung der Regelstudienzeit oder ande-
re Fristen. Eine Beurlaubung für das erste Fachsemester ist ausgeschlossen.  

In einem Urlaubssemester können 

- nicht bestandene Prüfungen des vorangegangenen Semesters wiederholt werden, 

- Studien- und Prüfungsleistungen, die bereits im vorangegangenen Semester be-
gonnen wurden, fertig gestellt werden. 

Weitere Informationen: www.uni-hamburg.de/beurlaubung . 

Teilzeitstudium 

Studierende mit Kindern oder mit pflegebedürftigen Angehörigen können den Teilzeitstatus 
beantragen (www.uni-hamburg.de/teilzeit). Bei einem Teilzeitstudium verlängern sich die Ter-
mine und Fristen der Hochschulprüfungsordnungen im Regelfall in der Weise, dass ein Fachse-
mester zwei Hochschulsemestern entspricht. Näheres regeln die Hochschulprüfungsordnun-
gen, siehe auch die Handreichung der Universität Hamburg zum Studium im Teilzeitstatus. Der 
Antrag ist mit dem Zulassungsantrag bzw. mit der Rückmeldung für zwei aufeinander folgende 
Semester zu stellen; wiederholte Anträge sind zulässig.  

Der Wegfall des Grundes für das Teilzeitstudium, z.B. wenn wegen einer Trennung ein Kind 
nicht mehr betreut wird, ist unverzüglich mitzuteilen.  

Universität Hamburg · Tor zur Welt der Wissenschaft 

Mittelweg 177 · D-20148 Hamburg · www.uni-hamburg.de

 

Empfehlungen zur Vereinbarkeit von Studium und Familie 
Stand: 30.9.2015 

(Fassung vom 18.04.2011 überarbeitet durch C. Steinat, Familienbüro, in Abstimmung mit 
den Referaten 31 - Qualität und Recht und 33 - Service für Studierende und dem Präsidium 

der Universität Hamburg) 

Die Universität Hamburg fördert die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und versteht 
sich als familiengerechte Hochschule. Dazu gehört, dass die Vereinbarkeit von Studium und 
Familie bzw. Beruf und Familie selbstverständlicher Bestandteil der Hochschulkultur ist und die 
besonderen Bedürfnisse von Betreuenden berücksichtigt werden. 

Zu diesen Grundsätzen ist die Universität als staatliche Einrichtung gemäß dem Grundgesetz 
(GG), dem Hochschulrahmengesetz (HRG) und dem Hamburger Hochschulgesetz (HmbHG) 
verpflichtet; durch die Novellierung des HmbHG  vom 8.7.2014 wird in §3 (7) vorgeschrieben, die 
besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern zu berücksichtigen. Zudem steht nach 
Art. 6 GG die Familie unter besonderem Schutz und insbesondere Eltern haben Anspruch auf 
besondere Fürsorge der Gemeinschaft.  

Die folgenden Standards geben einen Überblick, durch welche Maßnahmen Studierende mit 
Betreuungsaufgaben von Kindern und zu pflegenden Angehörigen an der Universität Hamburg 
unterstützt werden: 

I. Studienorganisation 
Ansprechpartner/innen:  
Das CampusCenter ist rund um das Thema familienfreundliche Studienorganisation für 
folgende Fragen zuständig (http://www.uni-hamburg.de/campuscenter.html). 

Zulassung 

Bei der Bewerbung ist eine Zulassung im Rahmen der Härtequote möglich, wenn Bewerberin-
nen bzw. Bewerber Kinder unter 18 Jahren betreuen oder vergleichbare familiäre Umstände gel-
ten, insbesondere die Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen übernommen wurde und sie 
dadurch an den Studienort Hamburg gebunden sind. Hierzu kann ein Antrag zusammen mit 
der Bewerbung gestellt werden (www.uni-hamburg.de/sonderantrag). 
Die Zeit nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (z.B. Abitur) wird als Wartezeit be-
rücksichtigt, solange keine Einschreibung erfolgt. Bei der Berechnung der Wartezeit zählen so-
mit Zeiten von Schwangerschaft und die Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren 
oder eines pflegebedürftigen Angehörigen mit. Dies gilt aber nur für die erstmalige Zulas-
sung in das erste Fachsemester. 

Universität Hamburg · Tor zur Welt der Wissenschaft 

Mittelweg 177 · D-20148 Hamburg · www.uni-hamburg.de
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Eingang

im Konferenzraum I, Von-Melle-Park 2, Eingang C, 20146 Hamburg
S-Bahn Dammtor oder U1 Hallerstraße oder Metrobus 4 oder 5 Haltestelle Universität/Staatsbibliothek

www.studierendenwerk-hamburg.de

Hochschulübergreifende
Informationsveranstaltung

Studieren mit
Familie am 10. November 2017

Eat&Meet | Wohnen | Studienfinanzierung | Soziales&Internationales

Programm

10.15 Uhr

11.15 - 11.45 Uhr

12.00 - 12.30 Uhr

10.30 - 11.00 Uhr 

Begrüßung durch Jürgen Allemeyer (Geschäftsführer Studierendenwerk Hamburg)
und Prof. Dr. Susanne Rupp (Vizepräsidentin der Universität Hamburg)

„Finanzielle Möglichkeiten für Studierende mit Erziehungs- und 
Pflegeaufgaben“ · Vortrag des Beratungszentrums
Soziales & Internationales – BeSI, Studierendenwerk Hamburg

„Studieren & pflegen – Herausforderungen u. Entlastungsmöglichkeiten“
Vortrag von Christine Jordan, pme-Familienservice Hamburg

„Studienorganisation mit Familie“
Vortrag des CampusCenter der Universität Hamburg

Das Präsidium hat die „Empfehlungen zur Vereinbarkeit von Studium und  
Familie“ verabschiedet. Die novellierte Fassung findet man unter:  
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero/download/up-empfehlungen.pdf
Diese enthalten verbindliche Regelungen sowie empfohlene Handlungswei-
sen und Informationen zur familienfreundlichen Studienorganisation  
(Zulassung, Immatrikulation, Rückmeldung sowie Beurlaubung und Teilzeit-
studium), zum familienfreundlichen Studium selbst (Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen) und zum Thema Wege der Beratung.

http://www.uni-hamburg.de/familienbuerohttp://
http://www.uni-hamburg.de/familienbuero

